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Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall

Zweiter Abschnitt
Versicherter Personenkreis

§ 2 Versicherung kraft Gesetzes

(1) Kraft Gesetzes sind versichert

1. Beschäftigte,
2. Lernende während der beruflichen Aus- und Fortbildung in Betriebsstätten, Lehrwerkstätten, Schulungskursen und 

ähnlichen Einrichtungen,
3. Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen oder ähnlichen Maßnahmen unterziehen, die aufgrund von Rechts-

vorschriften zur Aufnahme einer versicherten Tätigkeit oder infolge einer abgeschlossenen versicherten Tätigkeit er-
forderlich sind, soweit diese Maßnahmen vom Unternehmen oder einer Behörde veranlaßt worden sind,

4. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne 
des § 143 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind,

5. Personen, die
a) Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten 

oder Lebenspartner,
b) im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbeitende Familienangehörige sind,
c) in landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechtsform von Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften regel-

mäßig wie Unternehmer selbständig tätig sind,
d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung oder Förderung der Land-

wirtschaft überwiegend dienen,
e) ehrenamtlich in den Berufsverbänden der Landwirtschaft tätig sind, wenn für das Unternehmen eine landwirt-

schaftliche Berufsgenossenschaft zuständig ist,
6. Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner,
7. selbständig tätige Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeugs gehören oder als Küstenfi-

scher ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier Arbeitnehmer beschäftigen, sowie ihre mitarbeiten-
den Ehegatten oder Lebenspartner,

8. a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den Betrieb der Einrichtungen der Er-
laubnis nach § 45 des Achten Buches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen
Regelung bedürfen, sowie während der Betreuung durch geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 
des Achten Buches,

b) Schüler während des Besuchs von allgemein oder berufsbildenden Schulen und während der Teilnahme an un-
mittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreu-
ungsmaßnahmen,

c) Studierende während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen,
9. Personen, die selbständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im Gesundheitswesen oder in der Wohl-

fahrtspflege tätig sind,
10. Personen, die

a) für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder deren Verbände oder Arbeitsgemein-
schaften, für die in den Nummern 2 und 8 genannten Einrichtungen oder für privatrechtliche Organisationen im
Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen Fällen mit schriftlicher Genehmigung von Gebiets-
körperschaften ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen,

b) für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen oder für privatrechtliche Organisatio-
nen im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen Fällen mit schriftlicher Genehmigung von öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für 
diese Tätigkeit teilnehmen,

11. Personen, die
a) von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zur Unterstützung einer Diensthandlung 

herangezogen werden,
b) von einer dazu berechtigten öffentlichen Stelle als Zeugen zur Beweiserhebung herangezogen werden,

12. Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere ehren-
amtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen dieser Unternehmen teilnehmen,

13. Personen, die
a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen anderen aus erheblicher gegenwärti-

ger Gefahr für seine Gesundheit retten,
b) Blut oder körpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden,
c) sich bei der Verfolgung oder Festnahme einer Person, die einer Straftat verdächtig ist oder zum Schutz eines 

widerrechtlich Angegriffenen persönlich einsetzen,
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14. Personen, die
a) nach den Vorschriften des Zweiten oder des Dritten Buches der Meldepflicht unterliegen, wenn sie einer beson-

deren, an sie im Einzelfall gerichteten Aufforderung der Bundesagentur für Arbeit, des nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 des Zweiten Buches zuständigen Trägers oder eines nach § 6a des Zweiten Buches zugelassenen
kommunalen Trägers nachkommen, diese oder eine andere Stelle aufzusuchen,

b) an einer Maßnahme teilnehmen, wenn die Person selbst oder die Maßnahme über die Bundesagentur für Ar-
beit, einen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten Buches zuständigen Träger oder einen nach § 6a
des Zweiten Buches zugelassenen kommunalen Träger gefördert wird,

15. Personen, die
a) auf Kosten einer Krankenkasse oder eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer landwirt-

schaftlichen Alterskasse stationäre oder teilstationäre Behandlung oder stationäre, teilstationäre oder ambulante 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erhalten,

b) zur Vorbereitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf Aufforderung eines Trägers der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder der Bundesagentur für Arbeit einen dieser Träger oder eine andere Stelle aufsuchen,

c) auf Kosten eines Unfallversicherungsträgers an vorbeugenden Maßnahmen nach § 3 der Berufskrankheiten-          
Verordnung teilnehmen,

16. Personen, die bei der Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums im Sinne des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
oder im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung bei der Schaffung von Wohnraum im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 des Wohnraumförderungsgesetzes oder entsprechender landesrechtlicher Regelungen im Rahmen der Selbst
hilfe tätig sind,

17. Pflegepersonen im Sinne des § 19 des Elften Buches bei der Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des
Elften Buches; die versicherte Tätigkeit umfaßt Pflegetätigkeiten im Bereich der Körperpflege und – soweit diese Tä-
tigkeiten überwiegend Pflegebedürftigen zugute kommen – Pflegetätigkeiten in den Bereichen der Ernährung, der 
Mobilität sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung (§ 14 Abs. 4 des Elften Buches).

(1a) 1Versichert sind auch Personen, die nach Erfüllung der Schulpflicht auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinba-
rung im Dienst eines geeigneten Trägers im Umfang von durchschnittlich mindestens acht Wochenstunden und für die 
Dauer von mindestens sechs Monaten als Freiwillige einen Freiwilligendienst aller Generationen unentgeltlich leisten. 2Als 
Träger des Freiwilligendienstes aller Generationen geeignet sind inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallende Einrichtungen zur Förderung gemeinnütziger, mildtä
tiger oder kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung), wenn sie die Haftpflichtversicherung und eine kontinu
ierliche Begleitung der Freiwilligen und deren Fort- und Weiterbildung im Umfang von mindestens durchschnittlich 
60 Stunden je Jahr sicherstellen.      3Die Träger haben fortlaufende Aufzeichnungen zu führen über die bei ihnen nach 
Satz 1 tätigen Personen, die Art und den Umfang der Tätigkeiten und die Einsatzorte. 4Die Aufzeichnungen sind mindes-
tens fünf Jahre lang aufzubewahren.

(2) 1Ferner sind Personen versichert, die wie nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig werden. 2Satz 1 gilt auch für Personen,
die während einer aufgrund eines Gesetzes angeordneten Freiheitsentziehung oder aufgrund einer strafrichterlichen, 
staatsanwaltlichen oder jugendbehördlichen Anordnung wie Beschäftigte tätig werden.

(3) 1Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für

1. Personen, die im Ausland bei einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der Länder oder bei deren Leitern, Mitglie-
dern oder Bediensteten beschäftigt und in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 4 Absatz 1 Satz 2 des Sechs
ten Buches pflichtversichert sind,

2. Personen, die
a) im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes Entwicklungsdienst oder Vorbereitungsdienst leisten,
b) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297) leisten,
c) einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie Internationaler Jugendfreiwilligendienst des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 20. Dezember 2010 (GMBl S. 1778) leisten,
3. Personen, die

a) eine Tätigkeit bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation ausüben und deren Beschäfti-
gungsverhältnis im öffentlichen Dienst während dieser Zeit ruht,

b) als Lehrkräfte vom Auswärtigen Amt durch das Bundesverwaltungsamt an Schulen im Ausland vermittelt worden 
sind oder

c) für ihre Tätigkeit bei internationalen Einsätzen zur zivilen Krisenprävention durch einen Sekundierungsvertrag 
nach dem Sekundierungsgesetz abgesichert werden.

2Die Versicherung nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und c erstreckt sich auch auf Unfälle oder Krankheiten, die infolge
einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft eintreten oder darauf beruhen, dass der Versicherte aus sonstigen mit 
seiner Tätigkeit zusammenhängenden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Einflussbereich seines Arbeitgebers 
oder der für die Durchführung seines Einsatzes verantwortlichen Einrichtung entzogen ist. 3Gleiches gilt, wenn Unfälle 
oder Krankheiten auf gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhältnisse bei der Tätig-
keit oder dem Einsatz im Ausland zurückzuführen sind. 4Soweit die Absätze 1 bis 2 weder eine Beschäftigung noch eine
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selbständige Tätigkeit voraussetzen, gelten sie abweichend von § 3 Nr. 2 des Vierten Buches für alle Personen, die die in
diesen Absätzen genannten Tätigkeiten im Inland ausüben; § 4 des Vierten Buches gilt entsprechend. 5Absatz 1 Nr. 13
gilt auch für Personen, die im Ausland tätig werden, wenn sie im Inland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben.

(4) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 Buchstabe b sind

1. Verwandte bis zum dritten Grade,
2. Verschwägerte bis zum zweiten Grade,
3. Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches)

der Unternehmer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebenspartner.

§ 2 geändert durch G v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in
Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266; ber. BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.08.2001; geändert durch
G v. 13.09.2001 (BGBl. I S. 2376), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab                     
01.01.2004; geändert durch G v. 30.07.2004 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 06.08.2004; geändert durch G v. 24.12.2003 (BGBl. I
S. 2954), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v.
09.12.2004 (BGBl. I S. 3299), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729), in Kraft ab 01.10.2005;
geändert durch G v. 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246; ber. BGBl. I 2008 S. 2130), in Kraft ab 14.09.2007; geändert durch G v.                     
30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber. BGBl. I 2010 S. 1127), in Kraft ab 05.11.2008; geändert durch G v.
21.12.2008 (BGBl. I S. 2940), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G v. 15.07.2009 (BGBl. I S. 1939), m.W.v. 01.01.2009; geän
dert durch G v. 17.07.2009 (BGBl. I S. 1974), in Kraft ab 23.07.2009; geändert durch G v. 05.08.2010 (BGBl. I S. 1127), in Kraft ab
11.08.2010; geändert durch G v. 22.06.2011 (BGBl. I S. 1202), in Kraft ab 29.06.2011; geändert durch G v. 22.12.2011 (BGBl. I
S. 3057), in Kraft ab 01.01.2012

Dritter Abschnitt
Versicherungsfall

§ 8 Arbeitsunfall

(1) 1Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden
Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). 2Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu 
einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen.

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch

1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem 
Ort der Tätigkeit,

2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges, um
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, wegen

ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebenspartner beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen oder
b) mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen,

3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges der 
Kinder von Personen (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, wenn die Ab
weichung darauf beruht, daß die Kinder wegen der beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder deren Ehegatten oder 
deren Lebenspartner fremder Obhut anvertraut werden,

4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden Weges von und nach der ständigen Famili-
enwohnung, wenn die Versicherten wegen der Entfernung ihrer Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an die-
sem oder in dessen Nähe eine Unterkunft haben,

5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Befördern, Instandhalten und Erneuern eines 
Arbeitsgeräts oder einer Schutzausrüstung sowie deren Erstbeschaffung, wenn diese auf Veranlassung der Unterneh-
mer erfolgt.

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels.

§ 8 geändert durch G v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266; ber. BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.08.2001
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Drittes Kapitel
Leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalls

Erster Abschnitt
Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen, Pflege, Geldleistungen

Erster Unterabschnitt
Anspruch und Leistungsarten

§ 26 Grundsatz

(1) 1Versicherte haben nach Maßgabe der folgenden Vorschriften und unter Beachtung des Neunten Buches Anspruch 
auf Heilbehandlung einschließlich Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und am Leben in der Gemeinschaft, auf ergänzende Leistungen, auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sowie auf 
Geldleistungen. 2Sie können einen Anspruch auf Ausführung der Leistungen durch ein Persönliches Budget nach § 17
Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches haben; dies
gilt im Rahmen des Anspruches auf Heilbehandlung nur für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.

(2) Der Unfallversicherungsträger hat mit allen geeigneten Mitteln möglichst frühzeitig

1. den durch den Versicherungsfall verursachten Gesundheitsschaden zu beseitigen oder zu bessern, seine Verschlim-
merung zu verhüten und seine Folgen zu mildern,

2. den Versicherten einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Arbeitsleben zu sichern,
3. Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft so-

wie zur Führung eines möglichst selbständigen Lebens unter Berücksichtigung von Art und Schwere des Gesund-
heitsschadens bereitzustellen,

4. ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung und zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der 
Gemeinschaft zu erbringen,

5. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu erbringen.

(3) Die Leistungen zur Heilbehandlung und zur Rehabilitation haben Vorrang vor Rentenleistungen.

(4) 1Qualität und Wirksamkeit der Leistungen zur Heilbehandlung und Teilhabe haben dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. 2Sie werden als 
Dienst- und Sachleistungen zur Verfügung gestellt, soweit dieses oder das Neunte Buch keine Abweichungen vorsehen.

(5) 1Die Unfallversicherungsträger bestimmen im Einzelfall Art, Umfang und Durchführung der Heilbehandlung und der 
Leistungen zur Teilhabe sowie die Einrichtungen, die diese Leistungen erbringen, nach pflichtgemäßem Ermessen. 2Da-
bei prüfen sie auch, welche Leistungen geeignet und zumutbar sind, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu 
mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.

§ 26 geändert durch G v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G v. 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022),
in Kraft ab 01.07.2004

Fünftes Kapitel
Organisation

Erster Abschnitt
Unfallversicherungsträger

§ 114 Unfallversicherungsträger

(1) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungsträger) sind

1. die in der Anlage 1 aufgeführten gewerblichen Berufsgenossenschaften,
2. die in der Anlage 2 aufgeführten Berufsgenossenschaften einschließlich der Gartenbau-Berufsgenossenschaft (land

wirtschaftliche Berufsgenossenschaften),
3. die Unfallkasse des Bundes,
4. die Eisenbahn-Unfallkasse,
5. die Unfallkasse Post und Telekom,
6. die Unfallkassen der Länder,
7. die Gemeindeunfallversicherungsverbände und Unfallkassen der Gemeinden,
8. die Feuerwehr-Unfallkassen,
9. die gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- und den kommunalen Bereich.

Auszug SGB VII § 26  

6



(2) 1Soweit dieses Gesetz die Unfallversicherungsträger ermächtigt, Satzungen zu erlassen, bedürfen diese der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. 2Ergibt sich nachträglich, daß eine Satzung nicht hätte genehmigt werden dürfen, kann die 
Aufsichtsbehörde anordnen, daß der Unfallversicherungsträger innerhalb einer bestimmten Frist die erforderliche Ände-
rung vornimmt. 3Kommt der Unfallversicherungsträger der Anordnung nicht innerhalb dieser Frist nach, kann die Auf-
sichtsbehörde die erforderliche Änderung anstelle des Unfallversicherungsträgers selbst vornehmen.

(3) Für die Unfallkasse des Bundes gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass bei der Genehmigung folgender Satzungen das
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen erforderlich 
ist:

1. Satzungen über die Erstreckung des Versicherungsschutzes auf Personen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3,
2. Satzungen über die Obergrenze des Jahresarbeitsverdienstes (§ 85 Abs. 2),
3. Satzungen über Mehrleistungen (§ 94) und
4. Satzungen über die Aufwendungen der Unfallkasse (§ 186).

§ 114 geändert durch G v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304),
in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3299), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 31.10.2006
(BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G v. 18.12.2007 (BGBl. I S. 2984; ber. BGBl. I 2008 S. 2130), in Kraft ab
01.01.2008

§ 115 Prävention bei der Unfallkasse des Bundes

(1) 1§ 15 Abs. 1 bis 4 über den Erlass von Unfallverhütungsvorschriften gilt nicht für die Unfallkasse des Bundes.  2Das 
Bundesministerium des Innern erlässt für Unternehmen, für die die Unfallkasse des Bundes zuständig ist, mit Ausnahme 
der in Absatz 2 genannten Unternehmen, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach An
hörung der Vertreterversammlung der Unfallkasse des Bundes durch allgemeine Verwaltungsvorschriften Regelungen 
über Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1; die Vertreterversammlung kann Vorschläge für diese Vorschriften machen.
3Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger sollen dabei berücksichtigt werden. 4Betrifft eine allgemei-
ne Verwaltungsvorschrift nach Satz 2 nur die Zuständigkeitsbereiche des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bun
desministeriums der Finanzen oder des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, kann jedes dieser 
Ministerien für seinen Geschäftsbereich eine allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen; die Verwaltungsvorschrift bedarf 
in diesen Fällen des Einvernehmens mit den Bundesministerien des Innern sowie für Arbeit und Soziales.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für die Unternehmen, für die die Unfallkasse des Bundes nach 
§ 125 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 und § 125 Abs. 3 zuständig ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi
ales nach Anhörung der Vertreterversammlung der Unfallkasse des Bundes Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des 
Bundesrates über Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1 zu erlassen; die Vertreterversammlung kann Vorschläge für die
se Vorschriften machen. 2Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger sollen dabei berücksichtigt wer-
den. 3Betrifft eine Rechtsverordnung nach Satz 1 nur die Zuständigkeitsbereiche des Bundesministeriums der Verteidi
gung, des Bundesministeriums der Finanzen oder des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, ist je-
des dieser Ministerien für seinen Geschäftsbereich zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigt; die Rechtsverordnung 
bedarf in diesen Fällen des Einvernehmens mit den Bundesministerien des Innern sowie für Arbeit und Soziales.

(3) 1Die Aufgaben der Prävention mit Ausnahme des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften in den Unternehmen, für 
die die Unfallkasse des Bundes zuständig ist, nimmt die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bundesministerium des In-
nern wahr. 2Im Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Unfallkasse des Bundes, die inso-
weit der Aufsicht des Bundesministeriums des Innern unterliegt. 3Die Sorge für die Beachtung der Vorschriften nach den 
Absätzen 1 und 2 gehört auch zu den Aufgaben des Vorstands. 4Abweichend von den Sätzen 1 und 2 werden die Aufga
ben in den Geschäftsbereichen des Bundesministeriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes hinsichtlich seiner 
Auslandsvertretungen von dem jeweiligen Bundesministerium oder der von ihm bestimmten Stelle wahrgenommen. 5Die 
genannten Bundesministerien stellen sicher, dass die für die Überwachung und Beratung der Unternehmen eingesetzten 
Aufsichtspersonen eine für diese Tätigkeit ausreichende Befähigung besitzen.

§ 115 neu gefasst durch G v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I                     
S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006
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Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit

Dritter Unterabschnitt
Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

§ 125 Zuständigkeit der Unfallkasse des Bundes

(1) Die Unfallkasse des Bundes ist zuständig

1. für die Unternehmen des Bundes,
2. für die Bundesagentur für Arbeit und für Personen, die nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe a versichert sind,
3. für die Betriebskrankenkassen der Dienstbetriebe des Bundes,
4. für Personen, die im Zivilschutz tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen im Zivilschutz teilnehmen, es sei denn, 

es ergibt sich eine Zuständigkeit nach den Vorschriften für die Unfallversicherungsträger im Landes- und im kommu-
nalen Bereich,

5. für die in den Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes ehrenamtlich Tätigen sowie für sonstige beim Deut-
schen Roten Kreuz mit Ausnahme der Unternehmen des Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege Tätige,

6. für Personen, die
a) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a versichert sind,
b) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b versichert sind,

7. für Personen, die nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 versichert sind, wenn es sich um eine Vertretung des Bundes
handelt,

8. für Personen, die nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 versichert sind,
9. für Personen, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 versichert sind.

(2) 1Der Bund kann für einzelne Unternehmen der sonst zuständigen Berufsgenossenschaft beitreten. 2Er kann zum Ende 
eines Kalenderjahres aus der Berufsgenossenschaft austreten. 3Über den Eintritt und den Austritt entscheidet das zustän-
dige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministeri-
um der Finanzen.

(3) 1Der Bund kann ein Unternehmen, das in selbständiger Rechtsform betrieben wird, aus der Zuständigkeit der Berufs-
genossenschaft in die Zuständigkeit der Unfallkasse des Bundes übernehmen, wenn er an dem Unternehmen überwie-
gend beteiligt ist oder auf seine Organe einen ausschlaggebenden Einfluß hat. 2Unternehmen, die erwerbswirtschaftlich 
betrieben werden, sollen nicht übernommen werden. 3Die Übernahme kann widerrufen werden; die Übernahme ist zu wi-
derrufen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr vorliegen. 4Für die Übernahme und den Widerruf gilt Ab-
satz 2 Satz 3 entsprechend. 5Die Übernahme wird mit Beginn des folgenden, der Widerruf zum Ende des laufenden Ka-
lenderjahres wirksam. 6Abweichend von Satz 5 wird die Übernahme, die im Kalenderjahr der Gründung eines Unterneh
mens erklärt wird, mit Beginn des Unternehmens wirksam.

§ 125 geändert durch G v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167),
in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 23.12.2003
(BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954), in Kraft ab 01.01.2005; geändert      
durch G v. 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3299), in Kraft ab   
01.01.2005; geändert durch G v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G v. 15.07.2009 (BGBl. I
S. 1939), m.W.v. 01.01.2009; geändert durch G v. 05.08.2010 (BGBl. I S. 1127), in Kraft ab 11.08.2010; geändert durch G v.                   
22.12.2011 (BGBl. I S. 3057), in Kraft ab 01.01.2012

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften über die Zuständigkeit

§ 136 Bescheid über die Zuständigkeit, Begriff des Unternehmers

(1) 1Der Unfallversicherungsträger stellt Beginn und Ende seiner Zuständigkeit für ein Unternehmen durch schriftlichen 
Bescheid gegenüber dem Unternehmer fest. 2Ein Unternehmen beginnt bereits mit den vorbereitenden Arbeiten für das 
Unternehmen. 3Bei in Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig ausgeführten Bauarbeiten kann der Unfallversicherungsträger von 
der Feststellung seiner Zuständigkeit durch schriftlichen Bescheid absehen. 4War die Feststellung der Zuständigkeit für 
ein Unternehmen von Anfang an unrichtig oder ändert sich die Zuständigkeit für ein Unternehmen, überweist der Unfall-
versicherungsträger dieses dem zuständigen Unfallversicherungsträger. 5Die Überweisung erfolgt im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Unfallversicherungsträger; sie ist dem Unternehmer von dem überweisenden Unfallversicherungsträger 
bekanntzugeben.

(2) 1Die Feststellung der Zuständigkeit war von Anfang an unrichtig, wenn sie den Zuständigkeitsregelungen eindeutig wi-
derspricht oder das Festhalten an dem Bescheid zu schwerwiegenden Unzuträglichkeiten führen würde. 2Eine wesentli-
che Änderung der tatsächlichen Verhältnisse im Sinne des § 48 Abs. 1 des Zehnten Buches, die zu einer Änderung der
Zuständigkeit führt, liegt vor, wenn das Unternehmen grundlegend und auf Dauer umgestaltet worden ist. 3Dies ist insbe-
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sondere dann der Fall, wenn der Zeitpunkt der Änderung der tatsächlichen Verhältnisse mehr als ein Jahr zurückliegt und 
seitdem keine der geänderten Zuständigkeit widersprechenden Veränderungen eingetreten sind oder wenn die Änderung 
der Zuständigkeit durch Zusammenführung, Aus- oder Eingliederung von abgrenzbaren Unternehmensbestandteilen be-
dingt ist. 4Eine Änderung gilt nicht als wesentlich, wenn ein Hilfsunternehmen im Sinne von § 131 Abs. 2 Satz 2 in eigener
Rechtsform ausgegliedert wird, aber ausschließlich dem Unternehmen, dessen Bestandteil es ursprünglich war, dient. 
5Satz 3 gilt nicht, wenn feststeht, dass die tatsächlichen Umstände, welche die Veränderung der Zuständigkeit begründen,
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach deren Eintritt entfallen. 6Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Be-
standskraft des Bescheides, mit dem erstmalig die Zuständigkeit für ein Unternehmen festgestellt wurde, heraus, dass die 
Zuständigkeit eines anderen Unfallversicherungsträgers gegeben ist, erfolgt eine Überweisung auch dann, wenn die wei-
teren Voraussetzungen in den Sätzen 1 bis 3 nicht erfüllt sind und kein Fall im Sinne des Satzes 5 vorliegt.

(3) Unternehmer ist

1. derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht,
2. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 15 versicherten Rehabilitanden der Rehabilitationsträger,
3. bei Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 2, 8 und 14 Buchstabe b der Sachkostenträger,
4. beim Betrieb eines Seeschiffs der Reeder,
5. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a oder b Versicherten, die für eine privatrechtliche Organisation ehrenamtlich

tätig werden oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen, die Gebietskörperschaft oder öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft, in deren Auftrag oder mit deren Zustimmung die Tätigkeit erbracht wird,

6. bei einem freiwilligen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einem Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c der zugelassene Träger oder, sofern eine Vereinbarung nach
§ 11 Abs. 2 des Jugendfreiwilligendienstegesetzes getroffen ist, die Einsatzstelle,

7. bei einem Dienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz die Einsatzstelle.

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand.

§ 136 geändert durch G v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3299), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 16.05.2008 (BGBl. I S. 842),
in Kraft ab 01.06.2008; geändert durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber. BGBl. I 2010 S. 1127), in
Kraft ab 05.11.2008; geändert durch G v. 28.04.2011 (BGBl. I S. 687), in Kraft ab 03.05.2011; geändert durch G v. 22.12.2011  
(BGBl. I S. 3057), in Kraft ab 01.01.2012

Sechstes Kapitel
Aufbringung der Mittel

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Beitragspflicht

§ 150 Beitragspflichtige

(1) 1Beitragspflichtig sind die Unternehmer, für deren Unternehmen Versicherte tätig sind oder zu denen Versicherte in 
einer besonderen, die Versicherung begründenden Beziehung stehen. 2Die nach § 2 versicherten Unternehmer sowie die
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 1 Versicherten sind selbst beitragspflichtig.

(2) 1Neben den Unternehmern sind beitragspflichtig

1. die Auftraggeber, soweit sie Zwischenmeistern und Hausgewerbetreibenden zur Zahlung von Entgelt verpflichtet sind,
2. die Reeder, soweit beim Betrieb von Seeschiffen andere Unternehmer sind oder auf Seeschiffen durch andere ein 

Unternehmen betrieben wird.

2Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 Genannten sowie die in § 130 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 genannten Bevollmächtigten haften mit
den Unternehmern als Gesamtschuldner.

(3) 1Für die Beitragshaftung bei der Arbeitnehmerüberlassung gilt § 28e Abs. 2 und 4 des Vierten Buches und für die Bei
tragshaftung bei der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe gelten § 28e Absatz 3a bis 3f sowie
§ 116a des Vierten Buches entsprechend. 2Der Nachunternehmer oder der von diesem beauftragte Verleiher hat für den 
Nachweis nach § 28e Absatz 3f des Vierten Buches eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen
Unfallversicherungsträgers vorzulegen; diese enthält insbesondere Angaben über die bei dem Unfallversicherungsträger 
eingetragenen Unternehmensteile und diesen zugehörigen Lohnsummen des Nachunternehmers oder des von diesem 
beauftragten Verleihers sowie die ordnungsgemäße Zahlung der Beiträge.
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(4) Bei einem Wechsel der Person des Unternehmers sind der bisherige Unternehmer und sein Nachfolger bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Wechsel angezeigt wurde, zur Zahlung der Beiträge und damit zusammenhängender 
Leistungen als Gesamtschuldner verpflichtet.

§ 150 geändert durch G v. 23.07.2002 (BGBl. I S. 2787), in Kraft ab 01.08.2002; geändert durch G v. 15.07.2009 (BGBl. I S. 1939),
in Kraft ab 01.10.2009

Zweiter Unterabschnitt
Beitragshöhe

§ 152 Umlage

(1) 1Die Beiträge werden nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beitragsansprüche dem Grunde nach entstanden 
sind, im Wege der Umlage festgesetzt. 2Die Umlage muß den Bedarf des abgelaufenen Kalenderjahres einschließlich der 
zur Ansammlung der Rücklage sowie des Verwaltungsvermögens nötigen Beträge decken. 3Darüber hinaus dürfen Beiträ-
ge nur zur Zuführung zu den Betriebsmitteln erhoben werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Beiträge für in Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig ausgeführte Bauarbeiten (nicht
gewerbsmäßige Bauarbeiten) außerhalb der Umlage erhoben.

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass die Aufwendungen für Versicherte, die im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 9 zwei
te Alternative unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich in der Wohlfahrtspflege tätig sind, außerhalb der Umlage nach Ab-
satz 1 auf die Unternehmen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege umgelegt werden.

§ 152 geändert durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber. BGBl. I 2010 S. 1127), in Kraft ab                        
01.01.2010; geändert durch G v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 3057), in Kraft ab 01.01.2012

Vierter Unterabschnitt
Umlageverfahren

§ 165 Nachweise

(1) 1Die Unternehmer haben zur Berechnung der Umlage innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf eines Kalenderjahres 
die Arbeitsentgelte der Versicherten und die geleisteten Arbeitsstunden in der vom Unfallversicherungsträger geforderten 
Aufteilung zu melden (Lohnnachweis). 2Die Satzung kann die Frist nach Satz 1 verlängern. 3Sie kann auch bestimmen, 
daß die Unternehmer weitere zur Berechnung der Umlage notwendige Angaben zu machen haben.

(2) 1Die Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten haben zur Berechnung der Beiträge einen Nachweis über die 
sich aus der Satzung ergebenden Berechnungsgrundlagen in der vom Unfallversicherungsträger geforderten Frist einzu-
reichen. 2Der Unfallversicherungsträger kann für den Nachweis nach Satz 1 eine bestimmte Form vorschreiben. 3Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Soweit die Unternehmer die Angaben nicht, nicht rechtzeitig, falsch oder unvollständig machen, kann der Unfallversi-
cherungsträger eine Schätzung vornehmen.

(4) 1Die Unternehmer haben über die den Angaben nach den Absätzen 1 und 2 zugrunde liegenden Tatsachen Aufzeich
nungen zu führen; bei der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe hat der Unternehmer jeweils ge-
sonderte Aufzeichnungen so zu führen, dass eine Zuordnung der Arbeitnehmer, der Arbeitsentgelte und der geleisteten 
Arbeitsstunden der Versicherten zu dem jeweiligen Dienst- oder Werkvertrag gewährleistet ist. 2Die Aufzeichnungen sind 
mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren.

§ 165 geändert durch G v. 23.07.2002 (BGBl. I S. 2787), in Kraft ab 01.08.2002
Zum 01.01.2014 wird § 165 Abs. 1 durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130, BGBl. I 2010 S. 1127) wie folgt gefasst:
„(1) 1Die Unternehmer haben nach Ablauf eines Kalenderjahres die Arbeitsentgelte der Versicherten und die geleisteten Arbeits-
stunden in der Jahresmeldung nach § 28a Abs. 3 des Vierten Buches der Einzugsstelle zu melden. 2Die Satzung kann bestimmen, 
dass die Unternehmer dem Unfallversicherungsträger weitere zur Berechnung der Umlage notwendige Angaben zu machen ha-
ben.“

§ 166 Auskunftspflicht der Unternehmer und Beitragsüberwachung

(1) Für die Auskunftspflicht der Unternehmer und die Beitragsüberwachung gelten § 98 des Zehnten Buches, § 28p des
Vierten Buches und die Beitragsverfahrensverordnung entsprechend mit der Maßgabe, daß sich die Auskunfts- und Vorla-
gepflicht der Unternehmer und die Prüfungs- und Überwachungsbefugnis der Unfallversicherungsträger auch auf Anga-
ben und Unterlagen über die betrieblichen Verhältnisse erstreckt, die für die Veranlagung der Unternehmen und für die 
Zuordnung der Entgelte der Versicherten zu den Gefahrklassen erforderlich sind.
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(2) 1Die Prüfung nach Absatz 1 bei den Arbeitgebern wird von den Trägern der Rentenversicherung im Auftrag der Unfall
versicherung im Rahmen ihrer Prüfung nach § 28p des Vierten Buches durchgeführt.    2Satz 1 gilt nicht, soweit sich die
Höhe des Beitrages nach den §§ 155, 156, 185 Abs. 2 oder § 185 Abs. 4 nicht nach den Arbeitsentgelten richtet. 3Unter-
nehmer, bei denen keine Prüfung nach § 28p des Vierten Buches durchzuführen ist, prüfen die Unfallversicherungsträger;
hierfür bestimmen sie die Prüfungsabstände.

(3) 1Die Träger der Rentenversicherung erhalten für die Beitragsüberwachung von den Trägern der Unfallversicherung ei-
ne pauschale Vergütung, mit der alle dadurch entstehenden Kosten abgegolten werden. 2Die Höhe wird regelmäßig durch 
Vereinbarung zwischen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. und der Deutschen Rentenversicherung          
Bund festgesetzt.

§ 166 geändert durch G v. 21.03.2005 (BGBl. I S. 818), in Kraft ab 30.03.2005; geändert durch G v. 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246;
ber. BGBl. I 2008 S. 2130), in Kraft ab 01.01.2010; geändert durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber.
BGBl. I 2010 S. 1127), in Kraft ab 01.01.2010

Dritter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

§ 186 Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes

(1) 1Von den Vorschriften des Ersten Abschnitts finden auf die Unfallkasse des Bundes die §§ 150, 152, 155, 164 bis 166,
168, 172, 172b und 172c Anwendung, soweit nicht in den folgenden Absätzen Abweichendes geregelt ist.   2Das Nähere 
bestimmt die Satzung.

(2) 1Die Aufwendungen für Unternehmen nach § 125 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 werden auf die beteiligten Unternehmer um
gelegt. 2§ 185 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) 1Die Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes für die Versicherung nach § 125 Abs. 1 Nr. 1, 4, 6 Buchstabe a, 7
und 8 werden auf die Dienststellen des Bundes umgelegt. 2Die Satzung bestimmt, in welchem Umfang diese Aufwendun-
gen nach der Zahl der Versicherten oder den Arbeitsentgelten und in welchem Umfang nach dem Grad des Gefährdungs-
risikos unter Berücksichtigung der Leistungsaufwendungen umgelegt werden. 3Die Aufwendungen für die Versicherung 
nach § 125 Abs. 1 Nr. 2 erstattet die Bundesagentur für Arbeit, die Aufwendungen für die Versicherung nach § 125 Abs. 1
Nr. 5 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Aufwendungen für die Versicherung nach § 125 Absatz 1 Num
mer 6 Buchstabe b das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Aufwendungen
für die Versicherung nach § 125 Abs. 1 Nr. 9 die jeweils zuständige Dienststelle des Bundes. 4Die Aufwendungen für Ver-
sicherte der alliierten Streitkräfte erstatten diese nach dem NATO-Truppenstatut und den Zusatzabkommen jeweils für ih-
ren Bereich. 5Im Übrigen werden die Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales getragen.

(4) 1Die Dienststellen des Bundes und die Bundesagentur für Arbeit entrichten vierteljährlich im Voraus die Abschläge auf 
die zu erwartenden Aufwendungen. 2Die Unfallkasse des Bundes hat der Bundesagentur für Arbeit und den Dienststellen 
des Bundes die für die Erstattung erforderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 3Das Nähe-
re über die Durchführung der Erstattung regelt die Satzung; bei den Verwaltungskosten kann auch eine pauschalierte Er-
stattung vorgesehen werden.

§ 186 geändert durch G v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304),
in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G v. 23.12.2003
(BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3299), in Kraft ab 01.01.2005; geändert      
durch G v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G v. 15.07.2009 (BGBl. I S. 1939), m.W.v.                    
01.01.2009; geändert durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber. BGBl. I 2010 S. 1127), in Kraft ab
01.01.2010

Neuntes Kapitel
Bußgeldvorschriften

§ 209 Bußgeldvorschriften

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer Unfallverhütungsvorschrift nach § 15 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe    
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 Abs. 1 zuwiderhandelt
3. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,
4. entgegen § 138 die Versicherten nicht unterrichtet,
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5. entgegen § 165 Abs. 1 Satz 1, entgegen § 165 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Satzung nach Satz 2 oder 3
oder entgegen § 194 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig macht,

6. entgegen § 165 Abs. 2 Satz 1 einen Nachweis über die sich aus der Satzung ergebenden Berechnungsgrundlagen
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht,

7. entgegen § 165 Abs. 4 eine Aufzeichnung nicht führt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
8. entgegen § 192 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Abs. 4 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht

rechtzeitig macht,
9. entgegen § 193 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Abs. 2, 3 Satz 2, Abs. 4 oder 6 eine Anzeige nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
10. entgegen § 193 Abs. 9 einen Unfall nicht in das Schiffstagebuch einträgt, nicht darstellt oder nicht in einer besonde

ren Niederschrift nachweist oder
11. entgegen § 198 oder 203 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er

teilt.

2In den Fällen der Nummer 5, die sich auf geringfügige Beschäftigungen in Privathaushalten im Sinne von § 8a des Vier
ten Buches beziehen, findet § 266a Abs. 2 des Strafgesetzbuches keine Anwendung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer Versicherten Beiträge ganz oder zum Teil auf das Arbeitsentgelt an-
rechnet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

§ 209 geändert durch G v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G v. 23.07.2004 (BGBl. I S. 1842),
in Kraft ab 01.08.2004; geändert durch G v. 21.12.2008 (BGBl. I S. 2940), in Kraft ab 30.12.2008
Zum 01.01.2014 wird § 209 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130, BGBl. I 2010 S. 1127) wie folgt gefasst:

„5. entgegen § 165 Abs. 1 Satz 1, entgegen § 165 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Satzung oder entgegen § 194 eine
Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht.“

§ 210 Zuständige Verwaltungsbehörde

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Unfallversicherungs
träger.

§ 210 geändert durch G v. 30.10.2008 (BGBl. I S. 2130; ber. BGBl. I 2010 S. 252; ber. BGBl. I 2010 S. 1127), in Kraft ab                        
05.11.2008

§ 211 Zusammenarbeit bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

1Zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten arbeiten die Unfallversicherungsträger insbesondere mit den Be-
hörden der Zollverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, den nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches zuständi
gen Trägern oder den nach § 6a des Zweiten Buches zugelassenen kommunalen Trägern, den Krankenkassen als Ein
zugsstellen für die Sozialversicherungsbeiträge, den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden, den Finanzbe
hörden, den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz zuständigen Behörden, den Trägern der Sozialhilfe und den für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden zusammen, wenn sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

1. Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent

haltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder 
eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches,

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches gegenüber einer Dienststelle
der Bundesagentur für Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung, einem nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches zuständigen Träger oder einem nach § 6a des Zweiten Buches zugelas
senen kommunalen Träger oder einem Träger der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewer
berleistungsgesetzes,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
5. Verstöße gegen die Bestimmungen des Vierten und Fünften Buches sowie dieses Buches über die Verpflichtung zur 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, soweit sie im Zusammenhang mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten
Verstößen stehen,

6. Verstöße gegen die Steuergesetze,
7. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz
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ergeben. 2Sie unterrichten die für die Verfolgung und Ahndung zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie die 
Behörden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. 3Die Unterrichtung kann auch Angaben über die Tatsachen, die für die Ein-
ziehung der Beiträge zur Unfallversicherung erforderlich sind, enthalten. 4Medizinische und psychologische Daten, die 
über einen Versicherten erhoben worden sind, dürfen die Unfallversicherungsträger nicht übermitteln.

§ 211geändert durch G v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2970), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G v. 30.07.2004 (BGBl. I S. 2014),
in Kraft ab 06.08.2004; geändert durch G v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 30.07.2004
(BGBl. I S. 1950), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G v. 14.03.2005 (BGBl. I S. 721), in Kraft ab 18.03.2005

Artikel 36
Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft, soweit in Satz 2 nichts anderes bestimmt ist. 2Artikel 1 § 1 Nr. 1 und §§ 14
bis 25 treten am Tage nach der Verkündung in Kraft; Artikel 33 tritt am 1. Oktober 1996 in Kraft.
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Änderungen

lfd.
Nr.  

Ändernde Vorschrift Datum
Inkrafttreten

Fundstelle Geänderte §§

1 Arbeitsförderungs-Reformgesetz 24.03.1997
in Kraft
01.01.1998

BGBl. I S. 594 2, 37, 38, 47, 50, 125

2 Erstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (Erstes SGB III-
Änderungsgesetz – 1. SGB III-ÄndG)

16.12.1997
in Kraft
01.01.1998

BGBl. I S. 2970 211

3 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 
(Rentenreformgesetz 1999 – RRG 1999)

16.12.1997
in Kraft z.T.
01.01.1998, 
01.01.2001

BGBl. I
S. 2998, ber.
1998 S. 3843,
2000 S. 1827

52, 180

4 Gesetz über die Berufe des Psychologischen 
Psychotherapeuten und des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, zur Änderung des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

16.06.1998
in Kraft
01.01.1999

BGBl. I S. 1311 4

5 Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts 
(Haushaltssanierungsgesetz – HSanG)

22.12.1999
in Kraft
01.01.2000

BGBl. I S. 2534 95, 215

6 Gesetz zur Sicherstellung der Rentenauszahlung im Vormonat 
(Rentenauszahlungsgesetz)

27.06.2000
in Kraft
01.07.2000

BGBl. I S. 939 96

7 Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit

20.12.2000
in Kraft
01.01.2001

BGBl. I S. 1827 65

8 Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen 
Behandlung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt 
(Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz)

21.12.2000
in Kraft
01.01.2001

BGBl. I S. 1971 47

9 Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht 
sowie zur Änderung anderer Vorschriften (4. Euro-
Einführungsgesetz)

21.12.2000
in Kraft z.T.
01.01.2001, 
01.01.2002

BGBl. I S. 1983 44, 93, 180, 187, 
209, 213, 215

10 Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften

16.02.2001
in Kraft
01.08.2001

BGBl. I S. 266,
ber. S. 1046

2-4, 8, 46, 54, 55, 72, 
92, 93, 135, 154

11 Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der 
gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines 
kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens 
(Altersvermögensergänzungsgesetz – AVmEG)

21.03.2001
in Kraft z.T.
01.01.2001, 
27.03.2001, 
01.01.2002

BGBl. I S. 403,
ber. S. 1598

65, 80, 95, 215, 218a

12 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX)

19.06.2001
in Kraft
01.07.2001

BGBl. I S. 1046 2, 11, 26, 27, 34-40, 
42-47, 49-51, 55, 
177, 193, 204, 206, 
214

13 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und 
zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens 
(Altersvermögensgesetz – AVmG)

26.06.2001
in Kraft
01.01.2001

BGBl. I S. 1310 93

14 Gesetz zur Organisationsreform in der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (LSVOrgG)

17.07.2001
in Kraft z.T.
01.07.2001, 
01.08.2001

BGBl. I S. 1600 44, 64, 119, 123, 
140, 193, 197

15 Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die Festsetzung 
von Festbeträgen für Arzneimittel in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Festbetrags-Anpassungsgesetz – FBAG)

27.07.2001
in Kraft
03.08.2001

BGBl. I S. 1948 29

16 Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts 13.09.2001
in Kraft
01.01.2002

BGBl. I S. 2376 2
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lfd.
Nr.  

Ändernde Vorschrift Datum
Inkrafttreten

Fundstelle Geänderte §§

17 Siebente Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung 29.10.2001
in Kraft
07.11.2001

BGBl. I S. 2785 20, 100, 115, 127, 
148, 149

18 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur 
Änderung anderer Gesetze

27.04.2002
in Kraft
01.05.2002

BGBl. I S. 1467 58

19 Gesetz zur Einführung einer kapitalgedeckten 
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung und zur Änderung 
anderer Gesetze (Hüttenknappschaftliches 
Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetz – HZvNG)

21.06.2002
in Kraft z.T.
01.01.2002, 
29.06.2002, 
01.07.2002, 
01.01.2003, 
01.01.2004

BGBl. I S. 2167 47, 96, 113-118, 125, 
137, 149a, 186, 193, 
215, 218b

20 Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler 
Beschäftigung und Schwarzarbeit

23.07.2002
in Kraft
01.08.2002

BGBl. I S. 2787 150, 165

21 Drittes Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Vorschriften

21.08.2002
in Kraft
01.02.2003

BGBl. I S. 3322 199

22 Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuches und anderer 
Gesetze

24.07.2003
in Kraft
01.08.2003

BGBl. I S. 1526 20, 70, 116-118, 162, 
176-180, 215, 220, 
Anl. 2

23 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz – GMG)

14.11.2003
in Kraft
01.01.2004

BGBl. I S. 2190 29

24 Achte Zuständigkeitsanpassungsverordnung 25.11.2003
in Kraft
28.11.2003

BGBl. I S. 2304 15, 25, 34, 99, 100, 
114, 115, 119, 122, 
123, 125, 143, 149a, 
173, 186, 193, 197, 
204

25 Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 23.12.2003
in Kraft
01.01.2004

BGBl. I S. 2848 2, 43, 125, 186, 205

26 Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 24.12.2003
in Kraft
01.01.2005

BGBl. I S. 2954 2, 45, 47, 52, 58, 
125, 211

27 Drittes Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

27.12.2003
in Kraft
01.03.2004

BGBl. I S. 3019 96, 218c

28 Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das 
Sozialgesetzbuch

27.12.2003
in Kraft z.T.
01.07.2004, 
01.01.2005

BGBl. I S. 3022 2, 26, 125

29 Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen

23.04.2004
in Kraft
01.05.2004

BGBl. I S. 606 162

30 Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen 
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RV-Nachhaltigkeitsgesetz)

21.07.2004
in Kraft
01.08.2004

BGBl. I S. 1791 44, 67, 95

31 Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und damit zusammenhängender Steuerhinterziehung

23.07.2004
in Kraft
01.08.2004

BGBl. I S. 1842 110, 209

32 Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und 
zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

30.07.2004
in Kraft
01.01.2005

BGBl. I S. 1950 211

 Auszug SGB VII Änderungen

15



lfd.
Nr.  

Ändernde Vorschrift Datum
Inkrafttreten

Fundstelle Geänderte §§

33 Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kommunales Optionsgesetz)

30.07.2004
in Kraft
06.08.2004

BGBl. I S. 2014 2, 52, 211

34 Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RVOrgG)

09.12.2004
in Kraft
01.10.2005

BGBl. I S. 3242 143

35 Gesetz zur Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen 
Schutzes bürgerschaftlich Engagierter und weiterer Personen

09.12.2004
in Kraft
01.01.2005

BGBl. I S. 3299 2, 3, 6, 13, 85, 98, 
114, 125, 128, 129, 
129a, 135, 136, 154, 
185, 186, 218d

36 Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts 15.12.2004
in Kraft
01.01.2005

BGBl. I S. 3396 63, 65, 80

37 Gesetz zur Regelung der Versorgung bei besonderen 
Auslandsverwendungen (Einsatzversorgungsgesetz – 
EinsatzVG)

21.12.2004
in Kraft
01.01.2005

BGBl. I S. 3592 94

38 Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer 
Gesetze

14.03.2005
in Kraft
18.03.2005

BGBl. I S. 721 211

39 Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im 
Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz)

21.03.2005
in Kraft z.T.
01.01.2005, 
30.03.2005, 
01.01.2006

BGBl. I S. 818 5, 47, 52, 54, 72, 93, 
118, 166, 185, 217, 
221

40 Gesetz zur Reform des Reisekostenrechts 26.05.2005
in Kraft
01.09.2005

BGBl. I S. 1418 43

41 Gesetz zur Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 14.08.2005
in Kraft
18.08.2005

BGBl. I S. 2410 118, 153, 176

42 Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK)

08.09.2005
in Kraft
01.10.2005

BGBl. I S. 2729 2, 128

43 Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung 24.04.2006
in Kraft
01.01.2007

BGBl. I S. 926 45, 47, 52

44 Neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung 31.10.2006
in Kraft
08.11.2006

BGBl. I S. 2407 15, 20, 25, 34, 99, 
100, 114, 115, 119, 
122, 123, 125, 143, 
148, 149a, 173, 185, 
186, 193, 197, 204, 
218b

45 Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die 
demografische Entwicklung und zur Stärkung der 
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)

20.04.2007
in Kraft z.T.
01.05.2007, 
01.01.2008

BGBl. I S. 554 65, 96, 218a

46 Zweites Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse 
insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft

07.09.2007
in Kraft z.T.
14.09.2007, 
01.01.2010

BGBl. I
S. 2246, ber.
2008 S. 2130

2, 166, 183
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lfd.
Nr.  

Ändernde Vorschrift Datum
Inkrafttreten

Fundstelle Geänderte §§

47 Gesetz zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (LSVMG)

18.12.2007
in Kraft z.T.
22.12.2007, 
01.01.2008, 
01.01.2009, 
01.01.2010

BGBl. I
S. 2984, ber.
2008 S. 2130

4, 6, 54, 55, 55a, 72, 
80a, 114, 119a, 
143a, 143b, 143c, 
143d, 143e, 143f, 
143g, 143h, 143i, 
183, 183a, 184a, 
184b, 184c, 184d, 
187a, 197, 205, 221, 
221a, 221b

48 Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze

19.12.2007
in Kraft
28.12.2007

BGBl. I
S. 3024, ber.
S. 3305

169

49 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 16.05.2008
in Kraft
01.06.2008

BGBl. I S. 842 67, 136

50 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und 
Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)

17.06.2008
in Kraft
01.04.2009

BGBl. I
S. 1010, ber.
2009 S. 160

51 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz – UVMG)

30.10.2008
in Kraft z.T.
01.01.1994, 
01.01.2008, 
05.11.2008, 
01.01.2009, 
01.01.2010, 
27.01.2010, 
01.01.2014

BGBl. I
S. 2130, ber.
2010 S. 252

2, 6, 13-15, 17, 19, 
19a, 20, 44, 47, 
116-119, 136, 139a, 
143, 143d, 143e, 
143h, 152, 153, 157, 
159, 165, 166, 
168-172, 172a-172c, 
176-181, 183-186, 
193, 195, 205, 209, 
210, 215, 218d, 
218e, 219, 220, 
222-224

52 Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) 19.12.2008
in Kraft
01.01.2009

BGBl. I S. 2794 197

53 Zweites Gesetz zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

21.12.2008
in Kraft
01.01.2009

BGBl. I S. 2933 110

54 Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen und zur Änderung 
anderer Gesetze

21.12.2008
in Kraft z.T.
30.12.2008, 
01.01.2009

BGBl. I S. 2940 2, 80a, 135, 143e, 
199, 201, 205, 209, 
213

55 Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung 22.12.2008
in Kraft
30.12.2008

BGBl. I S. 2959 35

56 Gesetz zur Neuordnung und Modernisierung des 
Bundesdienstrechts (Dienstrechtsneuordnungsgesetz – 
DNeuG)

05.02.2009
in Kraft z.T.
12.02.2009, 
01.04.2009

BGBl. I S. 160 144, 148, 149, 149a, 
218b

57 Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, zur 
Errichtung einer Versorgungsausgleichskasse und anderer 
Gesetze

15.07.2009
in Kraft z.T.
01.01.2009, 
22.07.2009, 
01.10.2009

BGBl. I S. 1939 2, 125, 150, 179, 
181, 186, 221, 222

58 Gesetz zur Verbesserung der Absicherung von Zivilpersonal in 
internationalen Einsätzen zur zivilen Krisenprävention

17.07.2009
in Kraft
23.07.2009

BGBl. I S. 1974 2
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lfd.
Nr.  

Ändernde Vorschrift Datum
Inkrafttreten

Fundstelle Geänderte §§

59 Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

05.08.2010
in Kraft
11.08.2010

BGBl. I S. 1127 2, 5, 6, 47, 54, 83, 
94, 101, 107, 121, 
125, 128, 129, 131, 
143e, 154, 157, 163, 
165, 168, 170, 172c, 
181, 183, 187, 194, 
196, 209, 225, Anl. 2

60 Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen 
Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Finanzierungsgesetz – GKV-FinG)

22.12.2010
in Kraft
01.01.2011

BGBl. I S. 2309 183, 184d

61 Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 
Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

24.03.2011
in Kraft
01.01.2011

BGBl. I S. 453 58

62 Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes 28.04.2011
in Kraft
03.05.2011

BGBl. I S. 687 2, 67, 82, 136

63 Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
in Europa und zur Änderung anderer Gesetze

22.06.2011
in Kraft
29.06.2011

BGBl. I S. 1202 2

64 Gesetz zur Verbesserung der Versorgung bei besonderen 
Auslandsverwendungen (Einsatzversorgungs-
Verbesserungsgesetz – EinsatzVVerbG)

05.12.2011
in Kraft
13.12.2011

BGBl. I S. 2458 94

65 Gesetz zur Änderung von Vorschriften über Verkündung und 
Bekanntmachungen sowie der Zivilprozessordnung, des 
Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung 
und der Abgabenordnung

22.12.2011
in Kraft
01.04.2012

BGBl. I S. 3044 143e

66 Viertes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

22.12.2011
in Kraft z.T.
30.12.2011, 
01.01.2012

BGBl. I S. 3057 2, 125, 130, 135, 
136, 152, 154, 218d, 
Anl. 1
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